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Als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei müssen Sie sich auch mit unternehmerischen 
organisatorischen Themen beschäftigen. Mit dem juris PartnerModul Kanzleima-
nagement klären Sie Fragen rund um den Kanzleibetrieb sekundenschnell und 
können Ihre wertvolle Zeit wieder Ihren Mandanten widmen.

Direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen helfen Ihnen, Ihre Kanzlei noch effizienter 
zu führen. Die intuitiv bedienbare Online-Bibliothek beinhaltet umfassende Literatur und 
Standardwerke zum Rechtsanwaltsvergütungs- und Gerichtskostenrecht. Die aktuellen 
Rechtsprechungs- und Gesetzgebungsdokumente sind in der gewohnten juris Qualität 
digital verfügbar und intelligent verlinkt.

Mit nur einem Mausklick  recherchieren Sie beispielsweise die Änderungen durch das neue 
Kostenrecht (2. KostRMoG) oder das FGG-Reformgesetz sowie Details und Hintergründe 
zu Beratungshilfe, Forderungsvollstreckung, Rechtsschutzversicherung und Streitwert.

Inhalt:

 Anwalt und Kanzlei, AK 
 Anwaltkommentar RVG, Schneider/Wolf 
 Anwaltsgebühren Spezial, AGS 
 Die Praxis der Forderungsvollstreckung, Mock  
 Forderungsmanagement professionell, FMP 
 Grundlagen des Kostenrechts - RVG, Scherer 
 IP-/IT-Mediation, Groß 
 Recht 2030, Schulz/Schunder-Hartung 
 RVG professionell 
 RVGreport 
 Streitwert-Kommentar, Schneider/Herget 
 und viele weitere Titel

+  zitierte Rechtsprechung, Gesetze und Literaturnachweise von juris

Mehr Informationen und Gratistest unter: 
www.juris.de/pm-kanzleimanagement

▶▶ Wiedereinsetzung
Anwalt muss falsche rechtsmittelbelehrung des Gerichts erkennen

| Fristversäumnisse gehen zulasten des Anwalts, wenn das Gericht eine 
völlig falsche Rechtsmittelbelehrung erteilt hat (BGH 25.11.20, XII ZB 256/20, 
Abruf-Nr. 219831). |

Fehlendes Anwaltsverschulden wird vermutet, wenn eine gerichtliche Rechts-
behelfsbelehrung unterblieben oder fehlerhaft ist (§ 233 ZPO). Ein Anwalt darf 
auch grundsätzlich auf die Richtigkeit der gerichtlichen Belehrung vertrauen. 
Dennoch muss er nicht ansatzweise nachvollziehbare und offensichtliche Feh-
ler in einer gericht lichen Belehrung erkennen und darauf reagieren. Denn mit 
der Übernahme eines Mandats nimmt der Anwalt auch die dazugehörige 
 umfassende verfahrensrechtliche Sachkunde für sich in Anspruch. Im vor-
liegenden Fall hatte das OLG in einer familiengerichtlichen Entscheidung die 
falsche Rechtsbehelfsbelehrung „Der Beschluss ist mit Rechtsmitteln nicht 
anfechtbar“ beigefügt. Der Anwalt hätte hier wissen müssen, dass im Streitfall 
durchaus eine Rechtsbeschwerde zulässig war.

merKe | § 117 FamFG regelt die Rechtsmittelmöglichkeiten in familiengericht-
lichen Streitigkeiten. Die Vorschrift verweist vor allem auf die Rechtsmittelvor-
schriften der §§ 514 ff. ZPO, die entsprechend für Familienstreitsachen gelten. 
Die Kenntnis dieser Bestimmungen gehört zum unabdingbaren Grundwissen 
 eines Anwalts, zumal gerade § 117 FamFG eine zentrale Bedeutung einnimmt. 
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▶▶ Wiedereinsetzung
Arbeitsanweisung „rettet“ Schriftsatz ohne unterschrift

| Auch wenn ein Anwaltsverschulden nicht ganz ausgeschlossen werden 
kann, kann es Wiedereinsetzung geben (BGH 28.1.21, III ZB 86/19, Abruf-Nr. 
220783). Das ist der Fall, wenn ein nicht unterschriebener Schriftsatz ver-
schickt wird, obwohl die klare Arbeitsanweisung besteht, dass die Aus-
gangspost auf ihre Unterschrift hin zu prüfen ist. |

Immer wieder müssen Gerichte beurteilen, ob eine versäumte Frist auf einen 
Anwaltsfehler zurückgeht oder nicht. Im vorliegenden Fall sah das Berufungs-
gericht einen solchen Fehler darin, dass die Berufungsbegründung direkt in 
die Post und nicht zuerst zur Unterzeichnung an den Anwalt gelangte. Dessen 
Rechtsbeschwerde aber hatte Erfolg. Denn nach dem BGH sei hier zwar ein 
Anwaltsverschulden nicht komplett auszuschließen. Jedoch sei in der Kanzlei 
durch eine allgemeine Arbeitsanweisung dafür gesorgt worden, dass bei nor-
malem Lauf der Dinge Fristen mit Sicherheit gewahrt worden wären.

PrAXiStiPP | Die Entscheidung zeigt einmal mehr, wie dokumentierte Arbeits-
anweisungen in Ihrer Kanzlei wirken und einen Antrag auf Wiedereinsetzung 
stützen können (Musterformulierung unter ak.iww.de, Abruf-Nr. 42249377). Sie 
dürfen die  Unterschriftenkontrolle in diesem Fall zuverlässigen Bürokräften 
überlassen (vgl. BGH 1.6.06, III ZB 124/05). Missachten diese die Kontrolle, ist ein 
Anwaltsversehen hinsichtlich der Unterzeichnung zu verneinen. 
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